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 Veröffentlicht am 20.10.1993

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §6;

Rechtssatz

Voraussetzung für die im § 6 ZustG angeordnete Rechtsfolge ist das Vorliegen des "gleichen Schriftstückes". Darunter

ist eine inhaltlich vollkommen idente Ausfertigung eines bereits einmal zugestellten Schriftstückes zu verstehen. Es

darf sich um keinen neuen Rechtsakt handeln (Hinweis Hauer-Leukauf, Handbuch des österreichischen

Verwaltungsverfahrens, 04te Auflage, S 1173).
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